
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1972/6/8 2Ob25/72
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.06.1972

Norm

BStG §5

nö StrG §34

Rechtssatz

Kein grobes Verschulden der Organe des Straßenerhalters, die eine Landesstraße wohl vormittags und nachmittags,

nicht aber noch ein drittes Mal in den Abendstunden oder Nachtstunden streuen.

Entscheidungstexte

2 Ob 25/72

Entscheidungstext OGH 08.06.1972 2 Ob 25/72

Veröff: ZVR 1973/185 S 247

Schlagworte

RS wurde ursprünglich zu § 11 BStG 1948 erstellt.
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